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Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 

1. Geltungsbereich, Datenschutz 

(1) Ist der Kunde Unternehmer im Sinne von § 14 BGB, gelten für die Geschäftsbeziehung 
zwischen uns und dem Kunden ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung. Abweichende Bedin-
gungen des Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ihrer Geltung ausdrück-
lich schriftlich zugestimmt.  

(2) Soweit geschäftsnotwendig, sind wir befugt, die Daten des Kunden im Rahmen der Daten-
schutzgesetze (insbesondere § 28 BDSG) per EDV zu speichern und zu verarbeiten. 

2. Vertragsschluss, Handelsklauseln 

(1) Unsere Angebote sind freibleibend; ein Vertrag kommt erst durch unsere Auftragsbestäti-
gung zustande oder wenn Bestellungen von uns ausgeführt worden sind. 

(2) Soweit Handelsklauseln nach den International Commercial Terms (INCOTERMS) verein-
bart sind, gelten die INCOTERMS 2000, 6. Revision. 

3. Lieferung, Gefahrübergang 

(1) Soweit nichts anderes vereinbart ist, liefern und leisten wir EXW (ex works) unser Ge-
schäftssitz; dabei bestimmen wir Versandart, Versandweg und Frachtführer. 

(2) Teillieferungen oder -leistungen sind zulässig, sofern sie für den Kunden nicht unzumutbar 
sind. 

(3) Der Beginn der von uns angegebenen Liefer- oder Leistungszeit setzt die Abklärung aller 
technischen Fragen sowie die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflich-
tungen des Kunden, insbesondere gemäß Ziff. 6 Absatz 1 bis 3, voraus. 

(4) Wird ein vereinbarter Liefer- oder Leistungstermin aus von uns zu vertretenden Gründen 
überschritten, so hat uns der Kunde schriftlich eine angemessene Nachfrist zur Lieferung 
oder Leistung zu setzen. Diese Nachfrist beträgt mindestens drei Wochen. Erfolgt die Liefe-
rung oder Leistung nach Ablauf der Nachfrist nicht und will der Kunde deswegen von dem 
Vertrag zurücktreten oder Schadenersatz statt der Leistung verlangen, ist er verpflichtet, 
uns dies zuvor ausdrücklich schriftlich unter Setzung einer angemessenen weiteren Nach-
frist unter Aufforderung zur Lieferung oder Leistung anzuzeigen. Der Kunde ist verpflichtet, 
auf unser Verlangen innerhalb einer angemessenen Frist zu erklären, ob er wegen der Ver-
zögerung der Lieferung oder Leistung vom Vertrag zurücktritt und/oder Schadensersatz 
statt der Leistung verlangt oder auf der Lieferung bzw. Leistung besteht. 

(5) Kommt der Kunde am Fälligkeitstag in Annahmeverzug, hat er des ungeachtet den Preis 
gemäß Ziff. 8 zu zahlen. Wir können die Ware in diesem Fall auf Risiko und Kosten des 
Kunden einlagern. Auf Wunsch des Kunden werden wir die eingelagerte Ware auf seine 
Kosten versichern. 

4. Höhere Gewalt 

Bei höherer Gewalt ruhen unsere Liefer- oder Leistungspflichten; tritt eine wesentliche Verän-
derung der bei Vertragsschluss bestehenden Verhältnisse ein, so sind wir zum Rücktritt vom 
Vertrag berechtigt. Der höheren Gewalt stehen alle von uns nicht zu vertretenden Umstände 
gleich, die uns die Lieferung oder Leistung wesentlich erschweren oder unmöglich machen und 
zwar gleichgültig, ob diese Umstände bei uns oder einem Zulieferer oder Erfüllungsgehilfen 
eintreten. 
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5. Dienst- und Beratungsleistungen 

(1) Sofern nicht anders vereinbart, führen wir Dienst- und Beratungsleistungen als Dienstver-
trag im Sinne der §§ 611 ff. BGB durch. 

(2) Die Abrechung von Dienst- und Beratungsleistungen erfolgt nach zeitlichem Aufwand. Die 
kleinste Berechnungseinheit ist hierbei 15 Minuten. Sollte der tatsächlich erbrachte zeitli-
che Aufwand unter den jeweils vollen 15 Minuten liegen, wird die Zeitabrechnung nach o-
ben hin aufgerundet. Hierzu wird in der Regel ein Tagessatz oder ein Stundensatz verein-
bart, zu dem der Kunde Dienst- und Beratungsleistungen in freiem Ermessen und Umfang 
bestellen kann. Die vereinbarten Preise sind im längsten Falle für ein Jahr nach Vertrags-
abschluss verbindlich. 

(3) Sofern für Dienst- und Beratungsleistungen Festpreise vereinbart wurden, gelten diese 
unter dem ausdrücklichen Vorbehalt, dass die im Rahmen unserer Planung zu Grunde ge-
legte Systemumgebung eine Durchführung zum Festpreis zulässt. 

(4) Falls eine Dienst- und/oder Beratungsleistung aufgrund der oben genannten Gründe oder 
durch mangelhafte Mitwirkung durch den Kunden nicht mehr zu einem Festpreis erbracht 
werden können, informieren wir den Kunden hierüber unverzüglich. In diesem Falle wer-
den die Parteien eine neue Vergütung vereinbaren. Sollte insofern keine Einigung erzielt 
werden können, gilt der Vertrag im Zweifel als nicht geschlossen. Bereits erbrachte Leis-
tungen werden nach Aufwand zu den im Zeitpunkt der Leistungserbringung geltenden 
Preislisten erbracht. 

(5) Wir sind dazu berechtigt, Support und Wartungsleistungen Im eigenen Ermessen durch 
Dritte erbringen zu lassen. Falls in diesem Falle ein Vertrag zwischen dem Kunden und 
dem Dritten abgeschlossen wird, ergeben sich alle rechtlichen Ansprüche des Kunden hin-
sichtlich Dienst- und Beratungsleistungen allein aus diesem Vertragsverhältnis und sind di-
rekt gegenüber dem Dritten geltend zu machen. 

6. Mitwirkungspflichten, Abwerbung 

(1) Der Kunde ist für die Richtigkeit und Vollständigkeit seiner Bestellung verantwortlich sowie 
dafür, dass wir jegliche erforderliche Information bezüglich der bestellten Ware oder be-
auftragten Leistung innerhalb angemessener Zeit erhalten, damit die Bestellung vertrags-
gemäß ausgeführt werden kann. 

(2) Um die vertragsgemäße Erfüllung durch uns zu gewährleisten, verpflichtet sich der Kunde 
ohne besondere Vergütung dazu, sämtliche technischen Voraussetzungen zu schaffen, um 
die ordnungsgemäße Leistungserfüllung zu ermöglichen. Er hat insbesondere sicherzustel-
len, dass uns rechtzeitig, d. h. mit ausreichend zeitlichem Vorlauf, die vollständig abge-
fragten Informationen über die IT-Infrastruktur übermittelt werden. Hierzu zählt insbeson-
dere die Bereitstellung der für die Erbringung der Dienstleistung erforderlichen Informatio-
nen. sowie ggf. die Zurverfügungstellung der Hardware und/oder Software (einschließlich 
Dokumentation) für welche die vertragliche Leistung erbracht werden soll. 

(3) Soweit dem Kunden vor oder während der Erbringung der vertraglichen Leistungen Ent-
würfe, Programmtestversionen oder ähnliche Unterlagen vorgelegt werden, hat er diese 
sorgfältig im Hinblick auf die Kompatibilität hinsichtlich seiner eigenen EDV-Systeme zu 
überprüfen und auf ggf. bestehende Probleme oder EDV-Konflikte hinzuweisen. 

(4) Gegebenenfalls hat der Kunde bei bestimmten Leistungen während der Laufzeit des Ver-
trages Zugriff auf seine Server und Systemumgebung zu gewähren. Der Kunde stellt si-
cher, dass während der Leistungserbringung durch uns kompetente Mitarbeiter, die mit 
der EDV-Anlage und der IT-Infrastruktur des Kunden vertraut sind, als Ansprechpartner 
während der üblichen Geschäftszeiten zur Verfügung stehen. 
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(5) Bei bestimmten Dienstleistungen werden auf Wunsch des Kunden Angriffe auf die System-
umgebung simuliert (z.B. Hackerangriffe). In diesen Fällen werden wir vom Kunden aus-
drücklich dazu berechtigt, auf die IT-Infrastruktur des Kunden zuzugreifen, soweit dies für 
die Erbringung des jeweiligen Dienstes erforderlich Ist. Für diese Fälle weisen wir aus-
drücklich auf das Risiko hin, dass Daten innerhalb der IT-Infrastruktur geschädigt oder ge-
löscht werden können. Der Kunde stellt aus diesen Gründen sicher, dass eine regelmäßige 
Datensicherung durchgeführt wird und vor Durchführung unserer Leistung ein Backup sys-
temrelevanter Daten erfolgt. 

(6) Der Kunde verpflichtet sich dazu, unseren bei ihm eingesetzten Mitarbeiter nicht abzuwer-
ben, d.h. für eine feste oder freie Mitarbeit direkt beim Kunden zu gewinnen und/oder den 
Versuch einer Abwerbung zu unternehmen. Bei einem Verstoß gegen diese Bestimmung 
wird eine angemessene, von uns nach billigem Ermessen festzusetzende Vertragsstrafe 
vereinbart. 

7. Softwareüberlassungsbedingungen 

(1) Ist Vertragsgegenstand die Überlassung von Software, so gewähren wir dem Kunden – 
sofern nichts anderes vereinbart ist – ein nicht übertragbares und nicht ausschließliches 
Recht, die erworbene Secutrends- oder Fremdsoftware zum internen Gebrauch zu nutzen. 
Das Nutzungsrecht bezieht sich nur auf eine ordnungsgemäße Nutzung für den bestim-
mungsgemäßen Zweck. Gleiches gilt für die dazugehörende Dokumentation einschließlich 
der Kopien und nachträglichen Ergänzungen. Im Falle einer befristeten Überlassung enden 
diese Rechte nach Ablauf der Frist. Alle sonstigen Rechte an der Software und an der Do-
kumentation einschließlich nachträglicher Ergänzungen bleiben bei uns bzw. dem jeweili-
gen Softwarehersteller. 

(2) Wir können unsere Softwareprodukte jederzeit aktualisieren oder überarbeiten. Nimmt der 
Kunde entsprechende Aktualisierungen nicht in Anspruch, so kann er sich nicht auf einen 
etwaigen Softwaremangel berufen, soweit dieser Mangel durch eine angebotene  Pro-
grammaktualisierung hätte beseitigt werden können. 

(3) Setzt der Kunde nach unserem ausdrücklichem Hinweis auf mögliche Risiken Testversionen 
von Software (Betaversionen, Pilotversionen o. Ä.) ein, so geschieht dies auf sein eigenes 
Risiko. Bei solchen Versionen können Fehlfunktionen und Datenverluste auftreten, was der 
Kunde akzeptiert.  

(4) Der Kunde hat sicherzustellen, dass die gelieferte Software und Dokumentation sowie et-
waige Ergänzungen ohne unsere vorherige Zustimmung Dritten nicht zugänglich sind. Ko-
pien dürfen grundsätzlich nur für Archivzwecke, als Ersatz oder zur Fehlersuche angefertigt 
werden. Die Überlassung von Quellcode ist nicht vorgesehen und bedarf im Ausnahmefall 
einer besonderen schriftlichen Vereinbarung mit uns. 

(5) Der Kunde verpflichtet sich, den im Original enthaltenen besonderen Hinweis auf Urheber-
rechtsschutz und andere Rechtsvorbehalte auf anzufertigenden Kopien ebenfalls anzubrin-
gen. 

8. Preise, Zahlungsbedingungen 

(1) Unsere Preise gelten EXW (ex works) unser Geschäftssitz. In unseren Preisen sind – soweit 
nichts anderes vereinbart ist – die Kosten für Verpackung, Versicherung, Fracht, Zölle und 
Steuern, insbesondere Umsatzsteuer nicht enthalten. 

(2) Liegt der Liefer- oder Leistungstermin später als vier Monate nach Vertragsschluss, sind 
wir berechtigt, nach rechtzeitiger Benachrichtigung des Kunden und vor Ausführung der 
Leistung oder Auslieferung der Ware, den Preis der Ware oder Leistung in der Weise anzu-
passen, wie es aufgrund der allgemeinen außerhalb unserer Kontrolle stehenden Preisent-
wicklung erforderlich (wie etwa Wechselkursschwankungen, Währungsregularien, Zollän-
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derungen, deutlicher Anstieg von Material- oder Herstellungskosten) oder aufgrund der 
Änderung von Zulieferern nötig ist. Bei Lieferungen oder Leistungen innerhalb von vier 
Monaten gilt in jedem Fall der am Tag des Vertragsabschlusses gültige Preis. 

(3) Soweit nicht anders vereinbart, hat der Kunde den Preis 7 Tage nach Lieferung der Ware 
oder Erbringung der Leistung ohne Abzüge an uns zu zahlen. Nach Ablauf der Frist kommt 
der Kunde gemäß § 286 Abs. 2 Nr. 2 BGB in Verzug. 

(4) Wir können Abschlagszahlungen oder Vorkasse fordern, wenn der Kunde erstmals bei uns 
bestellt, der Kunde seinen Sitz im Ausland hat oder die Lieferung ins Ausland erfolgen soll 
oder wenn Gründe bestehen, an der rechtzeitigen oder vollständigen Zahlung durch den 
Kunde zu zweifeln. Tritt eine der vorstehenden Bedingungen nach Vertragsschluss ein, 
sind wir berechtigt, vereinbarte Zahlungsziele zu widerrufen und Zahlungen sofort fällig zu 
stellen. 

(5) Der Kunde darf nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenforderungen 
aufrechnen. Zurückbehaltungsrechte stehen dem Kunde nur zu, soweit sie auf demselben 
Rechtsgeschäft beruhen. 

(6) Alle unsere Forderungen einschließlich derjenigen für die eine Ratenzahlung vereinbart ist, 
werden sofort fällig, wenn der Kunde vorsätzlich oder grob fahrlässig über längere Zeit 
einzelne Geschäftsbedingungen von uns bei der Geschäftsabwicklung nicht einhält oder 
uns nach Beginn der Geschäftsbeziehung eine wesentliche Verschlechterung in den Ver-
mögensverhältnissen des Kunden bekannt wird. Darüber hinaus sind wir in diesen Fällen 
berechtigt, noch ausstehende Lieferungen und Leistungen nur gegen Vorauszahlung oder 
gegen besondere Sicherheitsleistung zu erbringen. Sind Vorauszahlungen oder besondere 
Sicherheitsleistungen auch nach Ablauf einer angemessenen Nachfrist vom Kunden nicht 
erbracht, können wir vom Vertrag zurücktreten. Schadensersatzansprüche des Kunden 
sind in diesem Falle ausgeschlossen. 

(7) Wechsel werden nicht als Zahlungsmittel akzeptiert. 

9. Rücktritt 

(1) Ein generelles Rücktrittsrecht besteht nicht. Gestatten wir dennoch auf Wunsch des Kun-
den einen Rücktritt vom Kaufvertrag ohne dazu verpflichtet zu sein, ist ein angemessener 
Betrag als Aufwandsentschädigung vom Kunden zu tragen, der von uns gesondert in 
Rechnung gestellt wird. 

(2) Tritt der Kunde vor der Installation von Systemen wirksam zurück, so ist für bis dahin an-
fallende Arbeiten eine Rücktrittspauschale zuzüglich ein Entgelt für unser konkret angefal-
lene Dienstleistungen (wie Programmierung, Konfiguration etc.) zu zahlen. Die Rücktritts-
pauschale beläuft sich bei Softwareprodukten auf 20% des vertraglich vereinbarten Prei-
ses, mindestens jedoch auf 250,00 EUR, bei Hardwareprodukten auf 50% des vertraglich 
vereinbarten Preises. Der Nachweis eines höheren Schadens bleibt vorbehalten. Nach der 
Lieferung kann der Kunde weder ganz noch teilweise von einem Auftrag zurücktreten. 

10.Eigentumsvorbehalt 

(1) Verkaufte Ware bleibt bis zur Erfüllung sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsbezie-
hung unser Eigentum („Vorbehaltsware“). 

(2) Die Einräumung von Nutzungsrechten, insbesondere an von uns erbrachten schutzrechts-
fähigen Leistungen oder von uns hergestellter oder vertriebener Software, wird erst wirk-
sam, wenn der Kunde die geschuldete Vergütung vollständig an uns entrichtet hat (§ 158 
Abs. 1 BGB). Bis zur Entrichtung der vollständigen Vergütung verbleiben sämtliche Nut-
zungsrechte bei uns. 



Secutrends GmbH, Wettenberg 
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
Stand: 02.01.2009 
 

5/7 

(3) Wird Vorbehaltsware vom Kunde be- oder verarbeitet, erstreckt sich unser Eigentumsvor-
behalt auf die gesamte neue Sache. Bei einer Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung 
mit fremden Sachen durch den Kunde erwerben wir Miteigentum zu dem Bruchteil, der 
dem Verhältnis des Rechnungswertes unserer Ware zu dem der vom Kunde benutzten an-
deren Sachen im Zeitpunkt der Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung entspricht. 

(4) Wird die Vorbehaltsware mit einer Hauptsache des Kunden oder Dritter verbunden oder 
vermischt, so überträgt der Kunde uns darüber hinaus schon jetzt seine Rechte an der 
neuen Sache. Verbindet oder vermischt der Kunde die Vorbehaltsware entgeltlich mit einer 
Hauptsache Dritter, so tritt er uns hiermit schon jetzt seine Vergütungsansprüche gegen 
den Dritten ab. 

(5) Der Kunde ist berechtigt, Vorbehaltswaren im Rahmen eines geordneten Geschäftsbetrie-
bes weiterzuveräußern. Veräußert der Kunde diese Ware seinerseits, ohne den vollständi-
gen Kaufpreis im Voraus oder Zug um Zug gegen Übergabe der Kaufsache zu erhalten, so 
hat er mit seinem Abnehmer einen Eigentumsvorbehalt entsprechend diesen Bedingungen 
zu vereinbaren. Der Kunde tritt bereits jetzt seine Forderungen aus dieser Weiterveräuße-
rung sowie die Rechte aus dem von ihm vereinbarten Eigentumsvorbehalt an uns ab. Er ist 
auf unser Verlangen verpflichtet, seinem Abnehmer die Abtretung bekannt zu geben und 
uns die zur Geltendmachung unserer Rechte gegen seinen Abnehmer erforderlichen Aus-
künfte zu erteilen und Unterlagen auszuhändigen. Der Kunde ist zur Einziehung der Forde-
rungen aus dem Weiterverkauf trotz der Abtretung nur ermächtigt, solange er seine Ver-
bindlichkeiten uns gegenüber ordnungsgemäß erfüllt. 

(6) Übersteigt der Wert der uns überlassenen Sicherheiten unsere Forderungen insgesamt um 
mehr als 20 Prozent, so sind wir auf Verlangen des Kunden zur Freigabe von Sicherheiten 
nach unserer Wahl verpflichtet.  

11.Abnahme 

Im Falle von Werkverträgen erfolgt die Abnahme durch den Kunden durch die Nutzungsauf-
nahme, nachdem er das Produkt zuvor innerhalb angemessener Frist testen konnte. Nach Ab-
lauf der Frist gilt das Produkt als abgenommen und der Kunde hat den vertraglich vereinbarten 
Kaufpreis zu zahlen. Als angemessene Frist werden in der Regel vierzehn Tage angesehen. 

12.Rechte des Kunden bei Mängeln 

(1) Die von uns gelieferten Waren entsprechen den geltenden deutschen Bestimmungen und 
Standards. Für die Einhaltung anderer nationaler Bestimmungen übernehmen wir keine 
Gewähr. Der Kunde ist verpflichtet, bei Verwendung der Ware im Ausland die Konformität 
der Ware mit den maßgeblichen Rechtsordnungen und Standards selbst zu überprüfen und 
ggf. Anpassungen vorzunehmen. 

(2) Der Kunde kann wegen Mängeln unserer Lieferung und Leistung keine Rechte geltend ma-
chen, soweit der Wert oder die Tauglichkeit der Lieferung und Leistung lediglich unerheb-
lich gemindert ist. 

(3) Soweit die Lieferung oder Leistung mangelhaft ist und dies vom Kunde rechtzeitig schrift-
lich gem. § 377 HGB beanstandet wurde, werden wir nach unserer Wahl nachliefern oder 
nachbessern (Nacherfüllung). Hierzu hat der Kunde uns Gelegenheit innerhalb angemes-
sener Frist von mindestens 10 Arbeitstagen zu gewähren. 

(4) Der Kunde kann Ersatz für die zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen 
verlangen, sofern die Aufwendungen sich nicht erhöhen, weil die Ware nachträglich an ei-
nen anderen Ort als den ursprünglichen Lieferort verbracht worden ist, es sei denn, die 
Verbringung entspricht ihrem bestimmungsgemäßen Gebrauch. 
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(5) Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde die Vergütung mindern oder vom Vertrag 
zurücktreten. Der Rücktritt ist allerdings nur zulässig, wenn der Kunde uns dies zuvor aus-
drücklich schriftlich mit einer angemessenen weiteren Nachfrist androht. 

(6) Rückgriffsansprüche des Kunden gemäß § 478 BGB bestehen gegen uns nur insoweit, als 
der Kunde mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausge-
henden Vereinbarungen getroffen hat. 

13.Schadensersatzhaftung 

(1) Soweit sich nachstehend nichts anderes ergibt, sind über die Regelung in Ziff. 12 hinaus-
gehende Ansprüche des Kunden – gleich aus welchen Rechtsgründen – ausgeschlossen. 
Wir haften deshalb nicht für Schäden, die nicht an der Ware selbst entstanden sind; insbe-
sondere haften wir nicht für entgangenen Gewinn oder für sonstige Vermögensschäden 
des Kunden. Soweit unsere vertragliche Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt 
dies auch für die persönliche Haftung von Arbeitnehmern, Vertretern und Erfüllungsgehil-
fen. 

(2) Vorstehende Haftungsbeschränkung gilt nicht, soweit die Schadensursache auf Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit beruht, ein Personenschaden vorliegt oder ein Schadensersatz-
anspruch nach dem Produkthaftungsgesetz besteht. 

(3) Sofern wir fahrlässig eine vertragswesentliche Pflicht verletzen, ist die Ersatzpflicht für 
Sachschäden auf den typischerweise entstehenden Schaden beschränkt. Dieser ist – so-
fern nicht anders vereinbart – beschränkt auf EUR 100.000 pro Schadensfall sowie 
EUR 250.000 aus dem Vertrag insgesamt. 

(4) Darüber hinaus haften wir nur im Rahmen der bei uns bestehenden Versicherungsdeckung, 
soweit wir gegen den aufgetretenen Schaden versichert sind und aufschiebend bedingt 
durch die Versicherungsleistung. 

(5) Im übrigen ist unsere Schadensersatzhaftung ausgeschlossen. 

(6) Die Abtretung der in Ziff. 12 und 13 geregelten Ansprüche des Kunden ist ausgeschlossen. 

14.Verjährung 

Die Verjährungsfrist für die in Ziff 12 und 13 geregelten Ansprüche beträgt ein Jahr. Dies gilt 
nicht in den Fällen der Ziff. 13 Absatz 2 (Haftung bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit, bei Perso-
nenschäden und nach dem Produkthaftungsgesetz) und soweit gemäß § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB 
(Bauwerke und Sachen für Bauwerke), § 479 Abs. 1 BGB (Rückgriffsanspruch) und § 634a 
Abs. 1 Nr. 2 BGB (Baumängel) längere Fristen vorgeschrieben sind. 

15.Erwerbssteuer/Einfuhrumsatzsteuer 

Ein Kunde mit Sitz außerhalb Deutschlands hat beim Erwerb der Produkte die Regelungen der 
Erwerbssteuer oder Einfuhrumsatzsteuer des maßgeblichen Wirtschaftsraums zu beachten, 
insbesondere unaufgefordert die Umsatzsteueridentifikationsnummer bekannt zu geben und 
bereitwillig notwendige Auskünfte zu erteilen. Bei Missachtung hat der Kunde den dadurch ent-
standenen Aufwand/Schaden zu ersetzen. 

16.Geheimhaltung 

(1) Alle von uns stammenden geschäftlichen oder technischen Informationen (einschließlich 
Merkmalen, die etwa übergebener Ware zu entnehmen sind, und sonstige Kenntnisse oder 
Erfahrungen) sind, solange und soweit sie nicht nachweislich öffentlich bekannt sind oder 
von uns zur Weiterveräußerung durch den Kunde bestimmt wurden, Dritten gegenüber 
geheim zu halten. Sie dürfen im eigenen Betrieb des Kunden nur solchen Personen zur 
Verfügung gestellt werden, die für deren Verwendung notwendigerweise herangezogen 
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werden müssen und die ebenfalls zur Geheimhaltung verpflichtet sind; sie bleiben unser 
ausschließliches Eigentum. Ohne unser vorheriges schriftliches Einverständnis dürfen sol-
che Informationen nicht vervielfältigt oder geschäftlich verwendet werden. 

(2) Auf unsere Anforderung sind alle von uns stammenden Informationen (gegebenenfalls ein-
schließlich angefertigter Kopien oder Aufzeichnungen) und leihweise überlassene Gegens-
tände unverzüglich und vollständig an uns zurückzugeben oder zu vernichten. 

17.Sonstiges 

(1) Änderungen, Ergänzungen und/oder die Aufhebung dieser Bedingungen bedürfen der 
Schriftform. 

(2) Der Kunde ist nicht berechtigt seine Ansprüche aus einem Vertrag mit uns abzutreten, zu 
verpfänden oder sonst wie mit Rechten Dritter zu belasten, es sei denn, wir geben einer 
solchen Maßnahme ihre vorherige schriftliche Zustimmung. 

(3) Ist der Kunde Kaufmann, ist Gerichtsstand Gießen; erheben wir Klage, so gilt daneben 
auch der allgemeine Gerichtsstand des Kunden. 

(4) Für alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Kunde und uns gilt das Recht der Bundesrepu-
blik Deutschland. 


